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Fried hofsord nu no (FO)

für den Friedhof
der Ev.-luth.5t. Willehad i- Kirchengemeinde Osterh olz -scharmbeck in Osterhotz-

Scharmbeck

Gemäß § 4 der Rechtsverord n un g über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofs-
rechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl, Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchen-
vorstand der Ev.-luth. St. Willehadi-Kirchengemeinde Osterholz-Scharmbeck am
, r!?-1!1A folgende Fried h ofsord n ung beschlossen :

Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er
ist mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist
zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus den'i Tode die
Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus
dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof
Richtung und Weisung-
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I. Allqemeine Vorschriften

§1
Geltungsbereich und Fried hofszweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-iuth. St. W!llehad i-Kirchenge-
meinde Osterho{z-Sch armbeck in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit das
FIurstück 40/4 Flur 24 Gemarkung Osterholz -Scharmbeck in Größe von insgesamt 30.083
m2. Eigentümerin des Flurstückes ist die Ev.-luth. St. Willehadi-Kirchengemeinde Oster-
h olz -Sch a rm beck-

(2) Der Friedhof dient der Bestattung von Personen. Er dient auch der Bestattung von
Fehlgeborenen und Ungeborenen.

§2
Friedhofsverwaltung

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kir-
chenvorsta nd verwaltet ( Fried hofsverwaltu ng ).

(2) Die Verwaltunq des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsord nung sowie den sons-
tigen kirchlichen und staatlichen Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der Fried hofsverwa ltung kann der Kirchenvorstand einzelne Per-
sonen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung,
Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer
Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von
Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für
den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
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schtießung r§ni ana*,0,,,rnn

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem wich-
tigen Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden.

(2) Nach der beschränkten schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen
werden' Eine verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf-lediglich zur Anpassung
an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur näch in Gra bstätteristattfin d en, an Jel
nen im zeitpunkt der beschränkten schließung noch Nutzungsrechte bestehen, soiern die
Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten zeitpunki die Ruhezeiten
abgelauien waren. crabstellen, an denen die Ruhezeit nach dem zeitpunkt der beschränk-
ten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch
der Kreis der Bestattu ng sberechtigten. Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die
Fried hofsverwaltu ng im Einzelfall zur vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nut-
zungsrechten zulassen.

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden.

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhesrätte der verstorbenen aufgeho-
ben. Die Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr 6este-
hen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemessene Fietätsfrist vergangen
ist.

II. Ordnunosvorschriften

.. §4
Offnungszeiten

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den
Besuch geöffnet.

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorüber-
gehend gesch lossen werden.

§s
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten
und Außerungen, die sich in verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die
evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind
zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der Fried h olsord nu ng zuwider-
handeln, das Betreten des Friedhofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:

a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art - ausge-
nommen Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwal-
tung und der für den Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer - zu befahren

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszu-
füh ren

d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und
zu verwerten

3



e) der Überfluq mit Drohnen

f) Druckschriften und andere Medien (2.8. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Druck-
sachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind

g) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten stellen abzulagern oder mitge-
brachien Unrat zu entsorgen

h) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerharb der wege zu betreten, zu
beschädig en oder zu verunreinigen

i) den Nutzungsberechtigten ist nicht gestattet, Bäume, große Sträucher und Hecken
ohne Genehmigung der Friedhofsverwa ltu ng zu beseitigen

j) H unde unangeleint mitzubringen

(3) Die Friedhofsverwaltu ng kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen Anderer
nicht beeinträchtigt werden.

(4) Besondere veranstaltungen auf dem Friedhof bedü rfen der vorherigen zustimmung der
Friedhofsverwaltu ng.

§6
Dienstleistungen

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die
für den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten.

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in
betrieblicher und personeller Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwal-
tung auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistu ngserbringer nach
vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei
einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich,

(4) Die für die Arbelten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof
nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die
Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem
ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzu-
richten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. Die Dienstleistu ngserbringer
dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dür-
fen nicht an oder in den Wasserentna h mestellen des Friedhofs gereinigt werden.

(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die
sie im Zusammenhäng mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.

(6) Folgenden Leistungen werden zur Wahrung eines einheitlichen Erscheinungsbildes,
zur Einhaltung b e sta ttu ng srechtlicher Vorschriften und zur Sicherung der Würde des Or-
tes entsprechender Abläufe auf dem Friedhof allein von der Friedhofsverwaltu ng (der
Fried hofsträgerin/dem Fried h ofsträ g er) erbracht: Bestattung (Ausheben und Verf:llen ei-
nes Grabes), Umbettung, allg. Fried h ofsu nterha ltun g .
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III. A,loemeine Bestattunosvorschriften

§7
Anmeldung einer Bestattung

(1) Eine Bestattung ist unter Vorläge der gesetzlich vorg eschriebenen Unterlagen rechtzei-
tig bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung lei-
ten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken
wird.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattunq leiten oder bei der Bestat-
tung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Außerungen gegen den
christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu
erwarten ist.

§e
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeltshemmenden Särgen zulässig.
Von der Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesund h eitsbehörde Ausnahmen zulassen,
wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang
nicht entg egensteht.

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers ver-
ändern kann oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgeseuten Ruhefrist
ermöglicht.

(3) Für Sargauskleid ung en, Leichenhüllen und Leichenbekleid ungen gelten die Anforderun-
gen des Absatzes 2 entsprechend.

(4) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus
Kunststoffen oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die nachhaltig
die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grund-
wassers verändern können.

§e
Rlrhezeiten

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 lahre.

(3) Die Ruhezeiten betragen bei Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr jeweils 20
Ja hre.
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(3) Vor einer Bestattung in einer Wählgrabstätte, an der ein NuEungsrecht verliehen ist,
ist das Nutru n gsrecht nachzl.tweisen.

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden person Ort und
Zeit der Bestattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach t4öglichkeit be-
rücksichtigt werden.

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 lahre.



§10
Umbettungen und Ausgrabungen

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen
werden.

(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung
der unteren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet werden.

(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltu ng schriftlich zu ver-
pflichlen, alle Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und
WiederinstandseEu ng gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Näch ba rg rabstätten oder
Friedhofsan lagen entstehen.

(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und fflanzen können umgesetzt werden, wenn
Gestaltungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.

IV, Grabstätten

§11
Allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung

(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öf-
fe ntlich - recht liche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden

Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur elner einzelnen Person, nicht meh-
reren Personen zugleich zustehen. NuEu ngsberechtigte Personen haben jede Anderung
ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltu ng mitzuteilen.

(3) Rechte an Reih eng rabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf Ver-
leihung oder Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage
sowie auf U nveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.

(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden,
soweit diese Fried hofsordnung keine Ausnahmen vorsieht.

(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe haben:

§ 12

§13
§14
§15
§16
§77
§ 18
§ 1e

a) für Särge von Kindern: Länge: 150 cm; Breite: 75 cm
von Erwachsenen: Länge: 200 cm; Breite: 95 cm
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b) Wahlgräber für Urnen: Länge: 100 cm; Breite: 90 cm.

a) Rasen partn erg rabstätten
b) Rasenreihengrabstätten
c) Sternen kinder
d) Urnen -Gemeinschaftsan lagen für Einzel- und Mehrfachbestattungen
e) U rnen-Gemeinschaftsan lag en Für Partnerbestattungen
f) Gemischt-Gemein schaftsanlagen für Einzel- und Mehrfachbestattu ngen
g) Wa h lg rabstätten, Kinderwa hlgrabstätten
h) U rnenwahlg rabstätten



Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Ge-
staitungsplan für den Friedhof maßgebend.

(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der oberkante sarg bis Erdoberfläche (ohne
Grabhügel) 0,90 m, von der oberkänte urne bis Erdoberflächd 0,50 m. Die Gräbär für
Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt
sein.

(7) Ein Grab darf nur von personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der
Friedhofsverwaltu ng bestimmt oder zugelässen sind.

(B) Die nutzu ngsberechtigte person muss Grabzubehör (crabmal, Einfassung, Lampen,
vasen, Großgehölze usw-), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Koiten entfer-
nen.

(9) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer verpflichtung aus Absatz 7 nicht nach und
muss beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem Fried hofsträger entfernt wer-
den, sind die dadurch entstehenden Kosten von der n utz un g sberechtigten person dem
Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wied erverwendu ng heia usgenommener
Pflanzen besteht nicht.

§12
Rasenpartnergrabstätten

(1) Rasenwahlg rabstätten werden mit zwei Grabstellen für Erd- und Urnenbestattungen
für die Dauer der Ruhezeit vergeben.

(7) Bei der zweiten Beisetzung ist zur Wahrung der Ruhezeit das Nutzungsrecht für die
gesamte Grabstätte um den notwendigen Zeitraum zu verlängern.

Die Gebühren richten sjch nach der Gebü hrenordnung.

(3) Einsaat und Pflege des Rasens (zweiwöchige Mahd) wird von der Fried hofsverwal-
tung veranlasst. Hecken und/oder Einfassungen sind Bestandteil der Friedhofsanlage. Die
Friedhofsverwaltu ng behält sich die Pflege und cestaltung vor, um ein einheitliches Er-
scheinungsbild der Anlage zu gewährleisten.

(4) Die Nutzungsberechtigten errichten das Grabmal auf eigene Kosten nach Vorgabe
der Fried hofsverwa ltu ng. Die Kosten der N ach besch riftu ng bei der 2. Bestattung trägt die
n u tzu ngsberechtig te Person. Darüber hinaus werden keine Gestaltu ngsrechie - gleich wel-
cher Art - vergeben. Die Aufstellung weiterer individueller Grabzeichen. insbesondere
Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck
sind nicht gestattet.

§13
Rasenreihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstellen, die der Reihe nach einzeln für die Dauer der Ru-
hezeit sowohl für Erdbestattungen wie auch für Urnenbestattungen vergeben werden. Das
Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden-

(2) Rasen reihengräber werden durch die Friedhofsverwaltu ng mit einheitlichen, kleinen
liegenden Grabplatten versehen, die den Vor- und Zunamen und das Geburts- und Ster-
bejahr deslder Beigesetzten enthalten. Die Grabstelle wird für die Dauer der Ruhezeit als
Rasenfläche auf Veranlassung der Friedhofsverwaltung gepflegt. Darüber hinaus werden
keine Gestaltungsrechte - gleich welcher Art - vergeben. Die Aufstellung weiterer indivi-
dueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige
Kennzeichnungen sowie Grabschmuck sind nicht gestattet.
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(3) Einsaat und Pflege des Rasens (zweiwöchige Mahd) wird von der Friedhofsverwaltu ng
veranlasst. Hecken und/oder Einfassungen sind Bestandteil der Fried hofsanlage.

(4) Dle Fried hofsverwältung behält sich die Pflege und Gestaltung vor, um ein einheitliches
Erscheinungsbild der Anlage zu gewährleisten.

§14
Sternenkinder

(1) AIs Sternenkinder werden nicht bestattungspflichtige Fehlgeborene oder Ungeborene
sowie Totgeborene (§ 2 Abs. 3 Sätze 1 - 3 des Niedersächsischen Bestattungsgesetzes)
bestattet.

(2) Grabstätten werden der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer von 20
Jahren vergeben, eine Verlängerung der Nutzung ist nicht möglich.

(3) Es werden keine Gestaltungsrechte - gleich welcher Art - vergeben. Die Aufstellung
individueller Grabzeichen ist nur nach Genehmigung durch die Friedhofsverwaltung mög-
lich.

(4) Die Friedhofsverwa ltu ng behält sich die Pflege und cestaltung vor, um ein einheitli-
ches Erschein un gsbild der Anlage zu gewährleisten.

§15
Urnen-Gemeinschaftsanlagen für Einzel- und Mehrfachbestattungen

(1) In diesen Gemeinschaftsanlagen stehen Grabstätten für Urnenbestattungen zur Ver-
fü9ung, an denen f,ir einzelne oder mehrstellige Grabstätten NuEungsrechte für die
Dauer von 30 Jahren vergeben werden.

(2) Für diese Art von Grabstätten stehen folgende Anlagen zur Verfügung:
. Urnengarten I
. U rnengarten II
. U rnen blatt
. Rondelle
. Historischer Urnengarten - Ost
. Luthergarten

(3) Bei mehrstellig vergebenen NuEungsrechten wird anlässlich jeweils weiterer Bestat-
tungen eine Verlängerung des Nuuungsrechts gem. § 18 Abs. 2 bis zum Ablauf der Ruhe-
frist für die vergebenen Nutzungsrechte erforderiich. Weitere Verlä ngerungsmög lich keiten
bestehen nach l4aßgabe des § 18 Abs. 2-

(4) An Grabstätten in Urnen -Gemeinschaftsan lagen werden keine Gesta ltu ng srech te -
gleich welcher Art - vergeben. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere
Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck
sind nicht gestattet. Der Vor- und Zuname sowie das Geburts- und Sterbejahr des Verstor-
benen werden von der Fried hofsverwaltung an der Grabstäüe angebracht.

(5) Die Fried hofsverwa ltu ng behält sich die Pflege und Gestaltung vor, um ein einheitliches
Erscheinungsbild der Anlage zu gewährleisten.

§16
Urnen-Gem einschaftsanlagen für Partnerbestaüungen

(1) In diesen Gemeinschaftsanlagen stehen Grabstätten für Urnen bestattungen zur Verfü-
gung, an denen paarweise Nutzungsrechte ft]r die Dauer von 30 Jahren vergeben werden.
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(3) Bei paarweise vergebenen Nutzungsrechten wird anlässlich der zweiten Bestattung eine
Verlängerung des Nutzungsrechts gem. § 18 Abs. 2 bis zum Ablauf der Ruhefrist für die
vergebenen Nutzungsrechte erforderlich. Weitere Verlä ng eru ngsmög lich keiten bestehen
nach Maßgabe des § 18 Abs. 2.

(4) Die N utzungsberechtigten errichten das Grabmal auf eigene Kosten nach Vorgabe der
Fried hofsverwa ltu ng. Die Kosten der Nachbeschriftung bei der zweiten Bestattung trägt der
N utzungsberechtigte. Darüber hinaus werden keine Gestaltu ngsrechte - gleich welcher Art
- vergeben. Die Aufstellung weiterer individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale,
Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck sind nicht
gestattet.

(5) Die Fried hofsverwa ltu ng behält sich die Pflege und Gestaltung vor, um ein einheitliches
Erschein u ngsbild der Anlage zu gewährleisten.

st7
Gemischt-Gemeinschaftsanlagen für Einzel- und Mehrfachbestattungen

(1) In diesen Gemeinschaftsanlagen stehen Grabstätten ftl r Urnen- und Sarg bestattungen
zur Verfügung, an denen Nutzungsrechte für die Dauer von 30 Jahren vergeben werden.
Bei Urnenbestattung sind ein- und mehrstellige Bestattungen mö9lich, bei Sargbestattung
lediglich Einzel- und Partnerbestattungen.

(2) Für diese Art von Grabstätten steht folgende Anlage zur Verfügung:
. Heidegärten

(3) Bei mehrstellig vergebenen Nutzungsrechten wird anlässlich jeder weiteren Bestattung
eine Verlängerung des Nutzungsrechts gem. § 18 Abs. 2 bis zum Ablauf der Ruhefrist für
die vergebenen Nutzungsrechte erforderlich. Weitere Verläng eru ng smög lich keiten beste-
hen nach Maßgabe des § 18 Abs, 2,

(4) An Urneng rabstätten im Heidegarten werden keine Gestaltu ngsrechte - gleich welcher
Art - vergeben. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grab-
kreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck sind nicht ge-
stattet, Der Vor- und Zuname sowie das Geburts- und Sterbejahr des Verstorbenen werden
von der Fried hofsverwa ltu ng an der Grabstätte angebracht.

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder mehreren
Grabstellen vergeben werden. In Wahlgrabstätten können ein Sarg und bis zu 2 Aschen
oder kein Sarg und bis zu 3 Aschen beigesetzt werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes
beträgt 30 Jahre, ab dem Tage der Verleihung gerechnet.
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(2) Für diese Art von Grabstätten stehen folgende Anlagen zur Verfügung:. Omegakreuz
. Historischer Urnengarten - West

(5) An Sarograbstätten im Heidegarten werden keine gärtnerischen Gestaltungsrechte ver-
geben. Das Errichten von Grabmalen erfolgt hier auf eigene Kosten und ist ausschließlich
in Form eines Natursteins und nach entsprechender Genehmigung durch die Friedhofsver-
waltung erlaubt.

(5) Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege erfolgt ausschließlich durch die
Fried hofsverwaltung.

§18
Wahlgräbstätten, Kinderwahlgrabstätten



(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die
gesamte wahlgrabstätte um 10 oder 30 Jahre verlängert werden. Die Fried hofsverwaltu nq
ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlä ngeru ngsa ntrages aufzufordern.
Bei weiteren Bestattungen verlängert sich das Nutzungsrecht für die geiamte wahlgrab-
stätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die verlängerung richten sich nach
der jeweiligen Gebü hrenord nu ng.

(3) Grundsätzlich entscheldet die n utzung sberechtigte Person, welche Person in der Grab-
stätte bestattet wird.

(4) Die n utzu ng sbe rechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf andere
Personen übertragen; zur Rechtswirksa mkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen
der bisherigen und der neuen nutzu ngsberechtigten Person sowie die Genehmigung der
Fried hofsverwa ltu ng erforderlich,

(5) Einfassungen und Grabmale dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die
Fried hofsverwaltung errichtet werden, Grabmal und Bepflanzung sind der Größe der
G rabstätte anzupassen.

(6) Kinderwahlo rabstätten sind Wahlgrabstätten zur Erd- oder Urnenbestattung aus-
schließlich von verstorbenen Kindern bis zum voliendeten 5. Lebensjahr. Die Nutzungs-
dauer beträgt 20 lahre. Darüber hinaus richtet sich die Belegung der Grabstätte nach Ab-
satz 1. Ansonsten gelten die Bestimmungen für Wahlgrabstätten.

(1) in Urnenwa h lg rabstätten (1.0 m x 0,9 m) können bis zu 4 Aschen beigesetzt werde.
Das Nutzungsrecht wird für die Dauer von 30 Jahren vergeben.

(2) Bei weiteren Bestattungen verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahl-
grabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich
nach der jeweiligen Gebü hrenordn u ng.

(3) Einfassungen und Grabmale dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die
Fried hofsverwaltu ng errichtet werden. Grabmal und Bepflanzung sind der Größe der
G rabstätte anzu passen.

(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsord nu ng etwas anderes ergibt, gelten für
U rnenwa h lg rabstätten auch die Vorschriften für Wa h lgra bstätten.

§20
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit. an teilbelegten Grab-
stätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist
nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Fried-
hofwerwaltung.

(2) Zurückgegebene Grabstellen sind von der nutzu ng sberechtigten Person komplett zu
räumen. Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig geräumt, hat die nuEu ngsberechtigte
Person nach schriftlicher Aufforderung der Fried hofsverwa ltu ng die Grabstätte innerhalb
einer angemessenen Frist zu räumen. Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die
Fried hofsverwa ltu ng die Grabstätte auf Kosten der nutzu ngsberechtigten Person räumen
lassen. Die Fried hofsverwaltu ng hat keinen Ersatz für Grabmale und andere Anlagen zu
leisten. Sie ist auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen
verpflichtet.
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§19
Urnenwahlgrabstätten



(3) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch
auf Gebü hrenerstattu ng.

(4) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der
Fried hofsverwaltu ng erhalten.

§21
Bestattu ngsverzeichnis

Die Fried hofsverwa ltu ng führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nach-
vollziehen lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft.

V. Gestaltunq von Grabmalen und Anlaoen

§22
Grundsätzliches

Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofs-
zweck und die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage
gewahrt wird.

VI. Anlage und Pfleoe von Grabstätten

§23
Allgemeines

(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem Er-
werb des Nutzungsrechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden,
durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden.
Das Pflanzen von hochstämmigen großen Bäumen sowie Hanf ist auf den Grabstätten nicht
gestattet.

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzu ng sberechtigten
Personen verpflichtet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des
N utzung srechtes.

(3) Sitzgelegenheiten jeder Art werden ausschließlich von der Fried hofsverwaltu ng

aufgestellt.

(4) Grababdeckungen mit Beton, Terrazzo, Teerpappe und ähnlichem sind nicht
zulässig. Grabmäler oder Gestaltungen von Grabstätten, die eine Versiegelung des Erd-
reichs bewirken, sind nicht gestattet (2.B, Grabplatten, die mehr als ein Viertel des Grabes
abdecken, Abdeckungen mit Kies oder ähnlichen stoffen, die mit Folie unterlegt werden).
Grundsätzlich ist eine Bepflanzung der Grabstätte erwünscht.

(5) Als Einfassung auf dem Friedhofsteil zwischen der Friedhofska pelle und der
Fried hofsgärtnerei sind bis auf die Reihengräber ausschließlich Hecken zulässig; die
Weg beg renzu ngen bestehen aus Klinkern.

(6) Die Fried hofsverwa ltu ng ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder Bestattungen
behindernde Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Über die Grabstätte
hinausragender Bewuchs kann von den jewejligen N utzu ng sberechtig ten der betroffenen
G rabstellen besch n itten werden.
Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür
vorgesehenen Plätzen abzulegen.
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(7) Die unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhatb der Grabstät-
ten obliegt allein der Fried hofsverwaltu ng.

(8) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde
Personen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.

§24
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von PflanzenschuU- und Wild krautbekämpfungsmitteln sowie von
biologisch nicht abbaubaren Rein ig u ng smitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabma-
len und anderen Anlagen ist nicht gestattet.

(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Krän-
zen, Trauergebinden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei G rabeinfassu ngen sowie
bei Pflanzena nzuchtbehältern. die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Aus-
genommen sind Grabvasen und Markierungszeichen,

(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von Schnitt-
blumen sowie das Aufstellen batteriebetriebener Grablichter sind nicht gestattet.

§2s
Vernachlässig ung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorsch riftsmä ß ig hergerichtet oder gepflegt, hat die nut-
zu ngsberechtigte Person nach schriftlicher Aufforderung der Fried hofsverwaltung die Grab-
stätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie der Verpflich-
tung nicht nach, kann die Fried hofsverwa ltu ng die Grabstätte auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die nutzu ngsberechtigte
Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen/ kann die Fried hofsve rwaltu ng
auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen/ soweit sie die n utzu ngsberechtigte
Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehu ngsbescheid
wird die nu tzung sberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal und die anderen Anlagen
innerhalb von drei N4onaten nach Unanfechtba rkeit des Bescheides zu entfernen.

(2) Ist die n utzung sberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand
zu ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Her-
richtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte n utzungsberechtigte Per-
son durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwa l-
tung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbe-
achtet, kann die Fried hofsverwa ltu ng

a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und

b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen.

(3) Bei ord n ung swid rigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die
Aufforderung nicht befolgt oder ist die n utzu ngsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht
ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Fried hofsverwa ltu ng den Grabschmuck
auf Kosten der nuEu ngsberechtig ten Person entfernen oder entfernen lassen.
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VII. Grabmale u nd andere Anlaoen

§26
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verun-
staltung des Friedhofes bewirken oder Fried hofsbesucher in ihrer Andacht stören können.
Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christlichen Glauben richten. Im Übrigen
gilt § 22 entsprechend. Werkstattbezeich n u ngen dürfen nur unten an der Seite oder Rück-
seite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden,

(3) Nicht zulässjg sind Grabmale aus Terrazzo, Emaille oder ähnlichem I'4aterial sowie das
Anstreichen von Grabmalen.

(4) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkeh rssicherem Zu-
stand zu halten. Hierfür sind die n utzu ng sberechtig ten Personen verantwortlich.

(5) Erscheint die Standsjcherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon ge-
fährdet, sind die für die Unterhaltung verantwortlichen n utzu ngsberechtig ten Personen
verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schalfen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofs-
träger auf Kosten der nuEung sberechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen treffen (2. B.
Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schrift-
licher Aufforderung der Fried hofsverwaltu ng nicht innerhalb einer festzusetzenden ange-
messenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen
oder Teile davon auf Kosten der nutzu ng sberechtigten Personen zu entfernen. Sind nut-
zu ngsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermit-
teln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf
den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.

§27
Errichtung und Anderung von Grabmaten

(1) Die Errichtung und jede Anderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der Fried-
hofsverwaltung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofs-
ordnung und den Vorgaben des technischen Regelwerks entspricht. Mit dieser Erklärung
übernimmt die anzeigende Person die Verantwortung für das Projekt.

(2) Die Friedhofsverwaltu ng genehmigt die Gestaltung und Abmessung des Grabmales
und der Einfassung. Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab
beizufügen. In den Anzeig eunterlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Dar-
stellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die Gründungs-
technik mit Maßangaben und Materia lbenennu ng in den Anzeig eunterlag en eingetragen
sein. Mit dem Vorhaben darf nach Genehmigung durch die Fried hofsverwaltu ng begonnen
werden.

(4) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger
Zustimmung der Fried hofsverwaltu ng entfernt werden.
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(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweis-
lich in der Wertschöpfu ng skette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des,,Überein-
kommens 182 der Internationalen Arbeitsorgan isation (iLO) über das Verbot und unver-
zügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit" herge-
stellt sind.

(3) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen. wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche
Anlage nicht binnen eines lahres nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert wor-
d en ist.



(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. sie sind
entsprechend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren
und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim öffnen benachbar-
ter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Bau-
kunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der,,Technischen Anleitung zuistandsicher-
heit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der Deutschen Natu rstein -Akademie e.V. (DENAK).
bzw. deren Rechtsnachfolger, Die TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung,
die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.

(6) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistu ngserbringer, die aufgrund ihrer
Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes
die angemessene Gründungsart zu wählen und nach der TA Grabmal die erforderlichen
Fu ndamentabmessu ngen zu berechnen. Die Dienstleistu ngserbringer müssen in der Lage
sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befest ig u ngsmittel äuszuwählen, zu
dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalan-
lagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu
kontrollieren und zu dokumentieren.

(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer
Anlagen nicht den Anzeigeu nterlagen und den Vorgaben der Fried hofsord n ung oder liegt
keine Genehmigung vor/ setzt die Fried hofsve rwa ltu ng der nutzung sberechtig ten Person
eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer An-
lagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltu ng die Abänderung
oder Beseitigung auf Kosten der n utzu ngsberechtigte n Person veranlassen, Bei nicht ord-
nungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 25
Absatz 5.

VIII. Friedhofskaoelle, Andachtsraum und Trauerfeiern

§28
Benutzung der Friedhofskapelle und des Andachtsraums

(1) Für die Trauerfeier steht die Fried hofska pelle und der Andachtsraum zur Verfügung

(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen.

(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum
Zeitpunkt des Todes an einer nach dem I nfektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit
gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt
bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

IX. Haftuno und Gehühren

§29
Haftung

N utzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem
Auftrag errichtete Grabmale, und andere Anlagen entstehen.

§30
Gebühren

Für die BenuEung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der je-
weils geltenden Fried hofsg ebüh renordn u ng zu entrichten.
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